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Steuerliche Gesetze und Gesetzesinitiativen der Bundesregierung 
 

 

Jahressteuergesetz 2015 –  

Zollkodex-anpassungsgesetz 

 

Das „Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an 

den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer 

steuerlicher Vorschriften“ – auch Jahressteuergesetz 

2015 genannt – trat in den meisten Teilen zum 

1.1.2015 in Kraft. Zu den wichtigsten Änderungen 

zählen u. a.:  

 

1. Berufsausbildung: Aufwendungen des Steuer-

pflichtigen für seine erstmalige Berufsausbil-

dung und für ein Erststudium sind, wenn diese 

nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses statt-

finden, bis zu 6.000 € im Kalenderjahr als Son-

derausgaben abziehbar. Die Aufwendungen für 

eine zweite Ausbildung (auch Studium als Zweit-

ausbildung) sind dagegen grundsätzlich als Wer-

bungskosten oder Betriebsausgaben in voller 

Höhe abziehbar, wenn ein Veranlassungszusam-

menhang zur späteren Einkünfteerzielung be-

steht.  

Probleme bei der Abgrenzung zwischen Erst- und 

Zweitausbildung will der Gesetzgeber mit einer 

Neudefinition der „erstmaligen Berufsausbil-

dung“ korrigieren. Ab 2015 sind Aufwendungen 

des Steuerpflichtigen für seine Berufsausbildung 

oder für sein Studium nur dann Werbungskosten, 

wenn er zuvor bereits eine Erstausbildung (Be-

rufsausbildung oder Studium) abgeschlossen hat 

oder wenn die Berufsausbildung oder das Studi-

um im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfin-

det.  

Eine Berufsausbildung als Erstausbildung liegt 

dann vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit 

einer Mindestdauer von 12 Monaten bei vollzei-

tiger Ausbildung und mit einer Abschlussprüfung 

durchgeführt wird. „Vollzeit“ heißt hierbei eine 

Dauer von durchschnittlich mindestens 

20 Stunden wöchentlich.  

Keine erste Berufsausbildung sind z. B. Kurse 

zur Berufsorientierung oder -vorbereitung, Kurse 

zur Erlangung von Fahrerlaubnissen, Betriebs-

praktika, Anlerntätigkeiten oder die Grundaus-

bildung bei der Bundeswehr. 

 

Anmerkung: Der Bundesfinanzhof sieht in sei-

nen Beschlüssen vom 17.7.2014 die Regelung zu 

den Ausbildungskosten als verfassungswidrig an 

(siehe hierzu getrennten Beitrag Nr. 7. „Aus-

schluss des Werbungskostenabzugs für Beruf-

sausbildungskosten nach Auffassung des Bundes-

finanzhofs verfassungswidrig“). 

 

2. Steuerfreie Serviceleistungen: Um Beschäftig-

ten, die nach der Elternzeit wieder in den Beruf 

zurückkehren, den Wiedereinstieg problemloser 

zu ermöglichen oder Arbeitnehmern, die pflege-

bedürftige Angehörige betreuen, entsprechend zu 

unterstützen, erhält der Arbeitgeber die Möglich-

keit, seinen Arbeitnehmern steuerfreie Service-

leistungen in Höhe von bis zu 600 € im Kalen-

derjahr zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie anzubieten. Dies sind insbesondere die 

Beratung und Vermittlung von Betreuungsleis-

tungen für Kinder und pflegebedürftige Angehö-

rige. 

Auch kann der Arbeitgeber – unter weiteren Vo-

raussetzungen – ganz bestimmte Betreuungsleis-

tungen, die kurzfristig aus zwingenden beruflich 

veranlassten Gründen entstehen, auch wenn sie im 

privaten Haushalt des Arbeitnehmers stattfinden, 

bis zu einem Betrag von 600 € im Kalenderjahr 

steuerfrei ersetzen, wenn die Leistungen zusätzlich 

zum Arbeitslohn erbracht werden.  

 

3. Basisversorgung: Das Abzugsvolumen für Bei-

träge zugunsten einer Basisversorgung im Alter 

(gesetzliche Rentenversicherung, Knappschaft, 

berufsständische Versorgung, landwirtschaftliche 

Alterskasse, private Basisrente) wird von 

20.000 € auf einen Betrag, der dem Höchstbei-

trag zur knappschaftlichen Rentenversicherung 

entspricht, auf zzt. 22.172 € angehoben. Des 

Weiteren können Anbieter und Steuerpflichtige 

vereinbaren, dass bis zu 12 Monatsleistungen in 

einer Auszahlung zusammengefasst oder dass sie 

bei Kleinbetragsrenten abgefunden werden. 

 

4. Betriebsveranstaltungen: Zuwendungen eines 

Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstal-

tung waren bis zum 31.12.2014 erst bei Über-

schreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mitar-

beiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger 

Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsveran-

staltungen ab dem 1.1.2015 wird die bisherige 

Freigrenze von 110 € in einen „Freibetrag“ um-

gewandelt (siehe hierzu Beitrag Nr. 44 unter: 

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinwei-

se zum Jahresende). 

 

Neben den genannten Regelungen wurden noch wei-

tere Änderungen in das Gesetz gepackt. Dazu gehört 

u. a. auch die kurzfristige Erweiterung der Steuer-

schuldnerschaft des Leistungsempfängers bei ei-

ner Mehrzahl von Fällen des Verdachts auf Steuer-

hinterziehung in einem besonders schweren Fall und 

zur raschen Verhinderung von Steuerausfällen. Hier-

zu wird das Bundesfinanzministerium ermächtigt, 

den Umfang der Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers unter bestimmten Voraussetzungen 

(zunächst) zeitlich beschränkt zu erweitern (sog. 

Schnellreaktionsmechanismus).  
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Des Weiteren sind die Mitteilungspflichten der Fi-

nanzbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung erweitert worden. 

In das Gesetz ist auch eine – rückwirkende – Rege-

lung eingeflossen, bei der eine Anrechnung aus-

ländischer Steuern höchstens mit der durchschnitt-

lichen tariflichen deutschen Einkommensteuer auf 

die ausländischen Einkünfte erfolgt.  

 

 

Gesetz zur Erhöhung des Grundfreibetrags, 

Kinderfreibetrags, Kindergeldes und zum 

Abbau der kalten Progression 
 

Der Bundesrat stimmte am 10.7.2015 dem Gesetz 

zur Anpassung von Familienleistungen und zum Ab-

bau der kalten Progression zu. Im Einzelnen sieht 

das Gesetz die folgenden Anpassungen vor: 

 

 bisher 2015 2016 

Kinderfreibetrag 7.008 € 7.152 € 7.248 € 

Kindergeld für das  

1. und 2. Kind 

184 € 188 € 190 € 

für das 3. Kind 190 € 194 € 196 € 

für jedes weitere Kind 215 € 219 € 221 € 

Entlastungsbetrag 

für Alleinerziehende 

1.308 € 1.908 € 1.908 € 

für jedes weitere Kind  240 € 240 € 

Unterhaltshöchstbe-

trag 

8.354 € 8.472 € 8.652 € 

Grundfreibetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 

    

 

 

 Kinderzuschlag für Geringverdiener: Anhebung 

auf max. 160 € monatlich (vorher max. 140 € 

monatlich) zum 1.7.2016.  

 Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Der 

für das zweite und weitere Kind(er) zu berück-

sichtigende Erhöhungsbetrag von jeweils 240 € 

kann im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2015 

geltend gemacht werden. Hierzu ist ein Antrag 

beim Wohnsitzfinanzamt zu stellen. 

 

Abbau der kalten Progression: Durch die Anhe-

bung des Grundfreibetrags und die Anpassung der 

Eckwerte des Steuertarifs soll ein Ausgleich der 

2014 und 2015 entstandenen kalten Progression er-

reicht werden. Dafür wurde der Grundfreibetrag 

rückwirkend zum 1.1.2015 erhöht. Gleichzeitig wer-

den die Eckwerte ab 1.1.2016 um die kumulierte In-

flationsrate der Jahre 2014 und 2015 in Höhe von 

1,48 % angehoben.  

Bürokratieentlastungsgesetz 
 

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz werden ab 

2016 mehr kleine Unternehmen als bisher von Buch-

führungs- und Aufzeichnungspflichten befreit. Die 

entsprechenden Grenzbeträge für Umsatz und Ge-

winn erhöhen sich um jeweils 20 % auf 600.000 

bzw. 60.000 €.  

 

Damit Arbeitgeber unkompliziert und kurzfristig Ar-

beitnehmer als Aushilfen beschäftigen können, ist 

die pauschale Erhebung der Lohnsteuer mit 25 % des 

Arbeitslohns möglich. Die Lohnsteuerpauschalie-

rung setzte voraus, dass der tägliche Arbeitslohn 

durchschnittlich 62 € pro Arbeitstag nicht übersteigt. 

Als Folge der Einführung des Mindestlohns wurde 

die tägliche Verdienstgrenze von 62 € auf 68 € 

(8,50 € für 8 Arbeitsstunden) – rückwirkend ab 

1.1.2015 – angehoben.  

 

Mit dem Bürokratieabbaugesetz wird für Kirchen-

steuerabzugsverpflichtete die jährliche Informati-

onspflicht durch eine einmalige Information während 

des Bestehens der Geschäftsbeziehung – rechtzeitig 

vor Beginn der Regel- und Anlassabfrage – ersetzt. 

Interessierte finden die Information darüber hinaus 

auch weiterhin beim BZSt als datenhaltende Stelle. 

 

Inkrafttreten: Die Änderungen im Einkommensteu-

ergesetz traten am Tag nach der Verkündung des 

Gesetzes – 22.7.2015 – in Kraft, die übrigen Rege-

lungen am 1.1.2016. Das betrifft insbesondere die 

Regelungen zu den Buchführungs- und Aufzeich-

nungspflichten. Zudem wurde sichergestellt, dass die 

Finanzämter keine Mitteilung zur Buchführungs-

pflicht versenden, wenn die Umsätze in den Jahren 

bis 2015 zwar den bisherigen, nicht aber den neuen 

Schwellenwert übersteigen. 

 

 

Steueränderungsgesetz 2015 
 

Der Bundesrat stimmte am 16.10.2015 dem Steuer-

änderungsgesetz 2015 zu, das Vorschläge der Länder 

enthält, welche in 2014 nicht mehr realisiert werden 

konnten. Es enthält eine Vielzahl von kleinen Geset-

zesänderungen.  

 

Umsatzsteuer bei unrichtigem Steuerausweis: 

Nunmehr wird gesetzlich klargestellt, dass die auf-

grund unrichtigen Steuerausweises geschuldete Steu-

er im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung entsteht 

(Inkrafttreten – nach Verkündung). 

 

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: 

Bei bestimmten Bauleistungen im Zusammenhang 

mit Grundstücken ist der Leistungsempfänger bisher 

schon Steuerschuldner. Als Bauleistungen gelten 

nach den Neuregelungen u. a. Sachen, Ausstattungs-

gegenstände oder Maschinen, die auf Dauer in einem  
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Gebäude oder einem Bauwerk installiert sind, und 

die nicht bewegt werden können, ohne das Gebäude 

oder das Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 

Damit werden vor allem Lieferungen von und Leis-

tungen an Betriebsvorrichtungen erfasst (Inkrafttre-

ten – nach Verkündung).  

 

 

Gesetzentwurf zur Reform des Erbschaft- 

und Schenkungsteuerrechts 
 

Die Bundesregierung legte am 7.9.2015 den „Ent-

wurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaft-

steuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts“ vor. Der 

Entwurf ist jedoch nach wie vor als deutliche 

Verschlechterung gegenüber dem aktuell noch 

geltenden Recht einzuordnen.  

 

Ab 116 Millionen € gilt nach dem Entwurf ein ein-

heitlicher Verschonungsabschlag von 20 % bei einer 

Haltedauer von 5 Jahren (bei 7 Jahren 35 %). Für  

Bitte beachten Sie! Der Gesetzentwurf ist noch im 

Beratungsstadium, die Details noch vielfach umstrit-

ten. Dazu liegen auch Korrekturvorschläge des Bun-

desrates vor.  

 

 

 

Internationaler Austausch von  

Kontodaten ab 2016 

 

Finanzinstitute müssen künftig einmal im Jahr be-

stimmte Daten von Konten übermitteln, damit die 

Bundesrepublik Deutschland ihrer Verpflichtung 

zum Austausch von Informationen über Finanzkon-

ten mit anderen Ländern nachkommen kann. Dies 

sieht der von der Bundesregierung eingebrachte 

Entwurf eines Gesetzes zum automatischen Aus-

tausch von Informationen über Finanzkonten in 

Steuersachen und zur Änderung weiterer Gesetze 

vom 7.9.2015 vor.  

 

Die Finanzinstitute haben dem Bundeszentralamt für 

Steuern die Daten von Konten, die für in anderen 

Vertragsstaaten bzw. EU-Mitgliedstaaten steuer-

pflichtige Personen geführt werden, jeweils zum 31. 

Juli eines Jahres für das vorhergehende Kalenderjahr 

zu übermitteln; beginnend zum 31.7.2017 für 2016. 

Dazu gehören: Name, Anschrift, Steueridentifika-

tionsnummer sowie Geburtsdaten und -ort jeder 

meldepflichtigen Person, die Kontonummer, die 

Jahresenddaten der Finanzkonten sowie Kapital-

erträge.  

 

Im Gegenzug sind die anderen Staaten verpflich-

tet, entsprechende Informationen zu Finanzkon-

ten von in der Bundesrepublik steuerpflichtigen 

Personen zu übermitteln!  

 

 

Für alle Steuerpflichtigen 
 

 

Ausschluss des Werbungskostenabzugs für 

Berufsausbildungskosten nach Auffassung 

des Bundesfinanzhofs verfassungswidrig 
 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erst-

malige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, 

das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, sind 

keine Werbungskosten, wenn diese Berufsausbil-

dung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen eines 

Dienstverhältnisses stattfinden. Sie sind bis zu 6.000 

€ jährlich als Sonderausgaben abzugsfähig.  

 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) sind 

Aufwendungen für die Ausbildung zu einem Beruf 

jedoch als notwendige Voraussetzung für eine nach-

folgende Berufstätigkeit beruflich veranlasst und 

demgemäß auch als Werbungskosten einkommen-

steuerrechtlich zu berücksichtigen, denn sie dient der 

zukünftigen Erzielung einkommensteuerpflichtiger 

Einkünfte.  

 

Der Sonderausgabenabzug bleibt bei Auszubilden-

den und Studenten nach seiner Grundkonzeption 

wirkungslos, weil gerade sie typischerweise in den 

Zeiträumen, in denen ihnen Berufsausbildungskosten 

entstehen, noch keine eigenen Einkünfte erzielen. 

Der Sonderausgabenabzug geht daher ins Leere; er 

berechtigt im Gegensatz zum Werbungskostenabzug 

auch nicht zu Verlustfeststellungen, die mit späteren 

Einkünften verrechnet werden könnten. 

 

Der BFH hat dem Bundesverfassungsgericht deshalb 

die Frage vorgelegt, ob es mit dem Grundgesetz ver-

einbar ist, dass Aufwendungen des Steuerpflichtigen 

für seine erstmalige Berufsausbildung oder für ein 

Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung ver-

mittelt, keine Werbungskosten sind, wenn diese Be-

rufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im 

Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. 

 

Anmerkung: Betroffene Steuerpflichtige sollten da-

her gegen ablehnende Bescheide Einspruch einlegen 

und unter Hinweis auf das anhängige Verfahren Ru-

hen des Verfahrens bis zu einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts beantragen. 
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Kosten der beruflichen Erstausbildung – er-

leichterte Feststellung von Verlustvorträgen 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigte sich im Ur-

teil vom 13.1.2015 mit der Frage, ob Verluste (im 

entschiedenen Fall aus einer beruflichen Erstausbil-

dung), die in vergangenen Jahren entstanden waren, 

gesondert festgestellt werden können, wenn eine 

Veranlagung zur Einkommensteuer für das Verlust-

entstehungsjahr nicht erfolgt ist und auch aufgrund 

inzwischen eingetretener Festsetzungsverjährung 

nicht mehr erfolgen kann.  

 

Die Klärung dieser Rechtsfrage ist insoweit von Be-

deutung, als Verluste nur dann in späteren Jahren 

steuerlich nutzbar gemacht werden können, wenn sie 

zuvor gesondert festgestellt worden sind. 

 

Im entschiedenen Fall begehrte eine Steuerpflichtige 

nachträglich die Berücksichtigung von Kosten für ih-

re berufliche Erstausbildung. Sie hatte dazu im Juli 

2012 Steuererklärungen für die Jahre 2005 bis 2007 

eingereicht und auch die Feststellung von Verlust-

vorträgen beantragt. Das Finanzamt (FA) lehnte die 

Verlustfeststellung ab.  

 

Der BFH stellt in seiner Entscheidung klar, dass ein 

verbleibender Verlustvortrag auch dann gesondert 

festgestellt werden kann, wenn ein Einkommensteu-

erbescheid für das Verlustentstehungsjahr nicht mehr 

erlassen werden kann. Eine Bindungswirkung des 

Einkommensteuerbescheids für die Feststellung des 

Verlustvortrags bestehe nicht, wenn eine Einkom-

mensteuerveranlagung gar nicht durchgeführt wor-

den ist.  

 

Anmerkung: Mit der Entscheidung vereinfacht der 

BFH die Geltendmachung von Verlustvorträgen in 

zurückliegenden Jahren. Praktische Bedeutung hat 

dies vor allem für Steuerpflichtige, die sich in Aus-

bildung befinden oder vor Kurzem ihre Ausbildung 

abgeschlossen haben.  

 

Auch wenn diese in der Vergangenheit keine Ein-

kommensteuererklärung abgegeben haben und we-

gen Eintritts der Festsetzungsverjährung eine Ein-

kommensteuerveranlagung nicht mehr durchgeführt 

werden kann, kann innerhalb der Verjährungsfrist für 

die Verlustfeststellung diese noch beantragt und 

durchgeführt werden. Dadurch ist es möglich, über 

den Antrag auf Verlustfeststellung von einer für den 

Steuerpflichtigen günstigen Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts über die Frage der steuerli-

chen Abzugsfähigkeit von Kosten einer beruflichen 

Erstausbildung zu profitieren. 

 

 

 

Anforderungen an ein mittels Fahrtenbuch-

programm erstelltes elektronisches Fahr-

tenbuch 
 

Die private Nutzung eines Kfz, das zu mehr als 50 % 

betrieblich genutzt wird, ist für jeden Kalendermonat 

grundsätzlich mit 1 % des inländischen Listenpreises 

im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten 

für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer 

anzusetzen. Abweichend hiervon kann die private 

Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfallenden 

Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das 

Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendun-

gen durch Belege und das Verhältnis der privaten zu 

den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 

 

Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist 

gesetzlich nicht näher bestimmt. Die dem Nachweis 

des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamt-

fahrleistung dienenden Aufzeichnungen müssen eine 

hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und 

Richtigkeit bieten und auf ihre materielle Richtigkeit 

hin überprüfbar sein.  

Dazu gehört auch, dass das Fahrtenbuch zeitnah und 

in geschlossener Form geführt worden ist und dass es 

die zu erfassenden Fahrten einschließlich des an ih-

rem Ende erreichten Gesamtkilometerstands voll-

ständig und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang 

wiedergibt.  

 

Eine mittels eines Computerprogramms erzeugtes 

Fahrtenbuch, an deren bereits eingegebenem Da-

tenbestand zu einem späteren Zeitpunkt noch 

Veränderungen vorgenommen werden können, 

ohne dass die Reichweite dieser Änderungen in 

der Datei selbst dokumentiert und bei gewöhnli-

cher Einsichtnahme in die Datei offengelegt wird, 

stellt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch dar. 

Das entschied das Finanzgericht Baden-

Württemberg mit Urteil vom 14.10.2014. 

 

Anmerkung: Der Bundesfinanzhof hatte bereits mit 

Beschluss vom12.7.2011 festgelegt, dass die mithilfe 

des MS Excel-Tabellenkalkulationsprogramms er-

stellten Tabellenblätter sowie die diesen zugrunde 

liegenden handschriftlichen losen Aufzeichnungen 

nicht den von der Rechtsprechung geforderten An-

forderungen genügen.  

 

 

Keine Minderung des Sonderausgabenab-

zugs für Krankenversicherungsbeiträge 

durch Bonuszahlungen 
 

Nach der seit Januar 2010 geltenden Neuregelung 

zur steuerlichen Berücksichtigung von Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträgen sind die Beiträge zur 

privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung für 

eine Absicherung auf sozialhilfegleichem Versor- 
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gungsniveau (Basisabsicherung) in vollem Umfang 

als Sonderausgaben abziehbar.  

 

Nunmehr entschied als Erstes das Finanzgericht 

Rheinland-Pfalz (FG) mit Urteil vom 28.4.2015, 

dass der für Krankenversicherungsbeiträge vorzu-

nehmende Sonderausgabenabzug nicht um Zahlun-

gen zu kürzen ist, die von der Krankenkasse im 

Rahmen eines „Bonusprogramms“ geleistet werden.  

 

Bei dem im entschiedenen Fall durchgeführten Bo-

nusprogramm erhalten diejenigen, die bestimmte 

Vorsorgemaßnahmen (z. B. Krebsvorsorgeuntersu-

chung) durchgeführt haben, am Jahresende einen Zu-

schuss der Krankenkasse von bis zu 150 € jährlich 

zu ihren Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, die 

privat zu zahlen und nicht im Versicherungsumfang 

enthalten sind (z. B. Massagen, homöopathische 

Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Gesund-

heitsreisen, Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsor-

ge, wie z. B. Fitness-Studio oder Sportverein). 

 

Im Übrigen sei – so das FG – auch das Bundesminis-

terium der Finanzen der Auffassung, dass Basis-

Krankenversicherungsbeiträge nur durch Beitrags-

rückerstattungen bzw. Bonuszahlungen gemindert 

werden könnten, „soweit sie auf die Basis-

Absicherung entfallen“ würden.  

 

Anmerkung: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 

wurde die Revision zum Bundesfinanzhof zugelas-

sen, weil noch keine Entscheidung desselben dazu 

vorliegt, ob der Sonderausgabenabzug für Beiträge 

eines Steuerpflichtigen zur Basis-

Krankenversicherung um Bonuszahlungen der hier 

vorliegenden Art gekürzt werden darf. 

 

 

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche 

Belastungen - Änderung der  

Rechtsprechung 
 

Nach den Regelungen durch das Amtshilferichtli-

nienumsetzungsgesetz sind Aufwendungen für die 

Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) seit 

2013 vom Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es 

handelt sich um Aufwendungen, ohne die der Steu-

erpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 

verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse 

in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu 

können. 

 

In seiner Entscheidung vom 12.5.2011 nahm der 

Bundesfinanzhof (BFH) die Unausweichlichkeit von 

Zivilprozesskosten unter der Voraussetzung an, dass 

die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende 

Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig er-

scheint, und qualifizierte diese als außergewöhnliche 

Belastung.  

 

Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass 

streitige Ansprüche wegen des staatlichen Gewalt-

monopols regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen 

oder abzuwehren sind. Damit entstünden Zivilpro-

zesskosten unabhängig vom Gegenstand des Prozes-

ses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig.  

 

Mit seiner Entscheidung vom 18.6.2015 ändert der 

BFH seine Rechtsprechung. Kosten eines Zivilpro-

zesses stellen demnach im Allgemeinen keine außer-

gewöhnlichen Belastungen dar. Etwas anderes gilt 

ausnahmsweise, wenn ein Rechtsstreit einen für den 

Steuerpflichtigen existenziell wichtigen Bereich oder 

den Kernbereich menschlichen Lebens berührt.  

 

Anmerkung:  Damit entspricht der BFH dem ab 

2013 geltenden gesetzlichen Abzugsverbot. Zu einer 

Definition des Begriffs der Existenzgefährdung 

konnte sich der BFH nicht durchringen. Damit bleibt 

die gesetzliche Regelung unpräzisiert. 

 

 

Haushaltszugehörigkeit beim Entlastungs-

betrag für Alleinerziehende 
 

Alleinstehende Steuerpflichtige können einen Entlas-

tungsbetrag in Höhe von 1.908 € (bis 31.12.2014 = 

1.308 €) und für jedes weitere Kind zusätzliche 240 

€ im Kalenderjahr steuerlich geltend machen, wenn 

zu ihrem Haushalt mindestens ein Kind gehört, für 

das ihnen ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld zu-

steht.  

 

Die Zugehörigkeit zum Haushalt wird angenommen, 

wenn das Kind in der Wohnung des alleinstehenden 

Steuerpflichtigen gemeldet ist. Ist ein Kind bei meh-

reren Steuerpflichtigen gemeldet, steht der Entlas-

tungsbetrag demjenigen Alleinstehenden zu, der die 

Voraussetzungen auf das Kindergeld oder einen 

Kinderfreibetrag erfüllt. 

 

Liegen die Voraussetzungen für einen Entlastungsbe-

trag vor, begründet die Meldung eines Kindes in der 

Wohnung eines Alleinerziehenden eine unwiderleg-

bare Vermutung für die Haushaltszugehörigkeit des 

Kindes. So entschied der Bundesfinanzhof (BFH) 

mit Urteil vom 5.2.2015.  

 

In dem entschiedenen Fall war die Tochter in der 

Wohnung ihres Vaters gemeldet, lebte aber in einer 

eigenen Wohnung. Nach der BFH-Entscheidung 

kann der Alleinerziehende bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen den steuerlichen Entlastungsbetrag 

auch dann beanspruchen, wenn das Kind tatsächlich 

in einer eigenen Wohnung lebt. 
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Abgeltungsteuersatz bei Darlehen  

zwischen Ehegatten bei finanzieller 

Abhängigkeit 
 

Die Anwendung des Abgeltungsteuersatzes in Höhe 

von 25 % (zzgl. Soli-Zuschlag) ist gesetzlich ausge-

schlossen, wenn Gläubiger und Schuldner der Kapi-

talerträge „einander nahestehende Personen“ sind.  

 

Dazu hat der Bundesfinanzhof (BFH) jedoch mit 3 

Urteilen vom 29.4.2014 entschieden, dass die An-

wendung des Abgeltungsteuersatzes in Höhe von 25 

% (zzgl. Soli-Zuschlag) nicht schon allein deshalb 

ausgeschlossen ist, weil Gläubiger und Schuldner der 

Kapitalerträge Angehörige sind. Der gesetzliche 

Tatbestand ist dahingehend einschränkend auszule-

gen, dass ein solches Näheverhältnis nur dann vor-

liegt, wenn auf eine der Vertragsparteien ein beherr-

schender oder außerhalb der Geschäftsbeziehung 

liegender Einfluss ausgeübt werden kann oder ein 

eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung 

der Einkünfte des anderen besteht. 

 

Mit Urteil vom 28.1.2015 stellte der BFH nunmehr 

erstmals jedoch fest, dass die Anwendung des 

Abgeltungsteuersatzes bei der Gewährung von 

Darlehen zwischen Ehegatten aufgrund eines fi-

nanziellen Abhängigkeitsverhältnisses ausge-

schlossen ist. 

 

Im entschiedenen Fall gewährte ein Steuerpflichtiger 

seiner Ehefrau fest verzinsliche Darlehen zur An-

schaffung und Renovierung einer fremd vermieteten 

Immobilie. Die Besonderheit des Falles lag darin, 

dass die Ehefrau weder über eigene finanzielle Mittel 

verfügte noch eine Bank den Erwerb und die Reno-

vierung des Objekts zu 100 % finanziert hätte und 

sie daher auf die Darlehensgewährung durch den 

Steuerpflichtigen angewiesen war.  

 

In diesem Fall liegt nach Auffassung des BFH ein 

Beherrschungsverhältnis vor, das zum Ausschluss 

der Anwendung des gesonderten Tarifs für Kapital-

einkünfte führt. 

 

 

Steuerstrafrecht: Hohe Anforderung an die 

Erkundungspflicht in steuerlichen Angele-

genheiten 
 

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

vom 17.12.2014 handeln Steuerpflichtige leichtfer-

tig, wenn sie die Sorgfalt außer Acht lassen, zu der 

sie nach den besonderen Umständen des Einzelfalls 

und ihren persönlichen Fähigkeiten und Kenntnissen 

verpflichtet und imstande sind, obwohl sich ihnen 

aufdrängen musste, dass dadurch eine Steuerverkür-

zung eintreten wird. 

 

Entsprechend muss sich jeder Steuerpflichtige über 

diejenigen steuerlichen Pflichten informieren, die ihn 

im Rahmen seines Lebenskreises treffen. Dies gilt in 

besonderem Maße in Bezug auf solche steuer-

rechtlichen Pflichten, die aus der Ausübung eines 

Gewerbes oder einer freiberuflichen Tätigkeit 

erwachsen. Bei einem Kaufmann sind deshalb je-

denfalls bei Rechtsgeschäften, die zu seiner 

kaufmännischen Tätigkeit gehören, höhere An-

forderungen an die Erkundigungspflichten zu 

stellen als bei anderen Steuerpflichtigen. In Zwei-

felsfällen hat er von sachkundiger Seite Rat einzuho-

len.  

 

Dies gilt insbesondere dann, wenn er die erkannte 

Steuerpflichtigkeit eines Geschäfts durch eine modi-

fizierte Gestaltung des Geschäfts zu vermeiden 

sucht. Zudem ist es Steuerpflichtigen regelmäßig 

möglich und zumutbar, offene Rechtsfragen nach 

Aufdeckung des vollständigen und wahren Sach-

verhalts im Besteuerungsverfahren zu klären 

bzw. durch den steuerlichen Berater klären zu 

lassen. 

 

Anmerkung: Mit dem Urteil wird verdeutlicht, dass 

Steuerpflichtige – und insbesondere Gewerbetrei-

bende und Freiberufler – sich nicht wegen vermeint-

licher Unkenntnis der steuerlichen Regelungen und 

dadurch verursachten Steuerverkürzung mit straf-

rechtlicher Relevanz aus der Verantwortung ziehen 

können. Hier gilt: Lassen Sie sich beraten! 

 

 

 

Für Gewerbetreibende / Freiberufler 
 

 

Weniger Dokumentation beim  

Mindestlohn 
 

In der Mindestlohndokumentationspflichten-Verord-

nung vom 18.12.2014 wurde bestimmt, dass die Do-

kumentations- und Meldepflichten für Arbeitnehmer, 

deren verstetigtes regelmäßiges Monatsentgelt brutto 

2.958 € überschreitet, seit 1.1.2015 nicht gelten.  

 

Mit der Verordnung vom 29.7.2015 wurden die 

Aufzeichnungspflichten für Arbeitnehmer, deren 

verstetigtes regelmäßiges Monatsentgelt brutto 

2.000 € überschreitet und der Arbeitgeber dieses 

Monatsentgelt für die letzten vollen 12 Monate 

nachweislich gezahlt hat, aufgehoben. Die Auf-

zeichnungspflichten gelten auch nicht für im Be-

trieb des Arbeitgebers arbeitende Ehegatten, ein-

getragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des 

Arbeitgebers.  
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Das gilt auch – wenn der Arbeitgeber eine juristische 

Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft 

ist – bei vertretungsberechtigten Organen der juristi-

schen Person oder eines Mitglieds eines solchen Or-

gans oder eines vertretungsberechtigten Gesellschaf-

ters der rechtsfähigen Personengesellschaft. Diese 

Regelungen gelten seit dem 1.8.2015. 

 

 

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der 

Hilfe für Flüchtlinge 
 

Zur Förderung und Unterstützung des gesamtgesell-

schaftlichen Engagements bei der Hilfe für Flücht-

linge hat das Bundesfinanzministerium im Einver-

nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Län-

der u. a. folgende steuerliche Maßnahmen (gültig 

vom 1.8.2015 bis 31.12.2016) getroffen: 

 

 Für Sonderkonten von Hilfsorganisationen zur 

Unterstützung von Flüchtlingen gilt der verein-

fachte Zuwendungsnachweis. Als Spendennach-

weis genügt zum Beispiel auch ein Bareinzah-

lungsbeleg, der Kontoauszug eines Kreditinstituts 

oder der PC-Ausdruck bei Onlinebanking. Eine 

Betragsbegrenzung gibt es nicht. 

 Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen un-

abhängig von ihren eigentlichen Satzungszwe-

cken Spenden für Flüchtlinge sammeln. Auf die 

Sonderaktion ist hinzuweisen. Damit können 

auch Vereine unbürokratisch helfen. 

 Nachweiserleichterungen für gemeinnützige Or-

ganisationen bei Unterstützung von Flüchtlingen: 

So kann bei Flüchtlingen insbesondere auf den 

Nachweis der Hilfebedürftigkeit verzichtet wer-

den. 

 Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen ihre 

bisher unverbrauchten Mittel zur Unterstützung 

von Flüchtlingen verwenden. Sichergestellt wer-

den muss aber, dass diese Mittel vom Spender 

nicht mit einer anderen Verwendungsbestimmung 

versehen sind. 

 

Besondere Regelungen sind auch für Zuwendungen 

aus dem Betriebsvermögen, Arbeitslohnspenden, bei 

Aufsichtsratsvergütungen und der Schenkungsteuer 

getroffen.  

 

 

Aufstockung eines Investitionsabzugsbe-

trags in einem Folgejahr 
 

Steuerpflichtige können für die künftige Anschaf-

fung oder Herstellung eines abnutzbaren bewegli-

chen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens – unter 

weiteren Voraussetzungen (z. B. Investitionsvolu-

men nur bis zu 500.000 € pro Betrieb) – bis zu 40 % 

der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten gewinnmindernd abziehen (sog. Investi-

tionsabzugsbetrag von max. 200.000 €). 

In der steuerlichen Praxis war umstritten, ob ein In-

vestitionsabzugsbetrag, der bereits in einem Vorjahr 

abgezogen worden war, ohne dabei aber die absolute 

Höchstgrenze von 200.000 € je Betrieb oder die re-

lative Höchstgrenze von 40 % der voraussichtlichen 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu erreichen, 

in einem Folgejahr des Dreijahreszeitraums bis zum 

Erreichen der genannten Höchstgrenzen aufgestockt 

werden darf. 

 

Diese Frage hat der Bundesfinanzhof nunmehr in 

seinem Urteil vom 12.11.2014 positiv beschieden. 

Zwar lassen sich nach seiner Auffassung weder im 

Gesetzeswortlaut noch aus der Systematik des Ge-

setzes eindeutige Anhaltspunkte für die eine oder die 

andere Auffassung finden. Sowohl die historische 

Entwicklung des Gesetzes als auch der Gesetzes-

zweck sprechen aber für die Zulässigkeit späterer 

Aufstockungen eines für dasselbe Wirtschaftsgut be-

reits gebildeten Investitionsabzugsbetrags.  

 

 

TERMINSACHE: Zuordnung eines  

gemischt genutzten Gegenstandes/ 

Gebäudes zum Unternehmen  
 

Ein Unternehmer kann die Umsatzsteuer für Liefe-

rungen und sonstige Leistungen, die von einem ande-

ren Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt 

worden sind, als Vorsteuer abziehen. Für das Unter-

nehmen wird eine Leistung bezogen, wenn sie zur 

Verwendung für Zwecke einer nachhaltigen und ge-

gen Entgelt ausgeübten Tätigkeit verwendet wird. 

 

Ist ein Gegenstand – also z. B. auch ein hergestell-

tes Einfamilienhaus – sowohl für den unterneh-

merischen Bereich als auch für den nicht unter-

nehmerischen privaten Bereich des Unterneh-

mers vorgesehen (gemischte Nutzung), muss der 

Unternehmer den Gegenstand seinem Unterneh-

men zuordnen. 

 

Die Zuordnung eines Gegenstands zum Unter-

nehmen erfordert eine durch Beweisanzeichen 

gestützte Zuordnungsentscheidung, die zeitnah zu 

dokumentieren ist. Dabei ist die Geltendmachung 

des Vorsteuerabzugs regelmäßig ein gewichtiges In-

diz für, die Unterlassung eines möglichen Vorsteuer-

abzugs ein ebenso gewichtiges Indiz gegen, die Zu-

ordnung eines Gegenstands zum Unternehmen. Gibt 

es keine Beweisanzeichen für eine Zuordnung zum 

Unternehmen, kann diese nicht unterstellt werden! 

 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidun-

gen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung spä-

testens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeit-

nah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, 

in das der Leistungsbezug fällt, nach außen doku-

mentiert werden kann. Der letztmögliche Zeitpunkt 

hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres. 
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Bitte beachten Sie! Erfolgt dies nicht, gilt das Ge-

bäude insgesamt als nicht zugeordnet, sodass alle 

Leistungsbezüge bis zu einer evtl. Änderung der Zu-

ordnung für den nicht unternehmerischen Bereich 

bezogen gelten und den Vorsteueranspruch aus-

schließen. Eine Berichtigung des Vorsteuerabzuges 

aus diesen Leistungsbezügen ist ebenfalls ausge-

schlossen. 

 

Anmerkung: Um die Gefahr des Verlustes des Vor-

steuerabzugs zu vermeiden, sollte der Unternehmer 

spätestens bis zum 31. Mai des Folgejahres zwin-

gend durch eine gegenüber dem Finanzamt abgege-

bene schriftliche Erklärung dokumentieren, dass er 

das Gebäude bzw. den Gegenstand, z. B. den Pkw, 

seinem Unternehmensvermögen (zu empfehlen i. d. 

R. zu 100 %) zuordnen will. Bitte lassen Sie sich im 

Bedarfsfalle beraten! 

 

 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem 

Leerstand einer Wohnung 
 

Die steuerliche Berücksichtigung von Aufwand für 

ein (leer stehendes) Wohngrundstück als (vorab ent-

standene) Werbungskosten bei der Einkunftsart 

Vermietung und Verpachtung setzt voraus, dass der 

Steuerpflichtige sich endgültig entschlossen hat, aus 

dem Objekt durch Vermieten Einkünfte zu erzielen 

und diese Entscheidung später nicht aufgibt. Der 

endgültige Entschluss zu vermieten – also die 

Einkünfteerzielungsabsicht – kann nach der Recht-

sprechung nur anhand äußerlicher Merkmale beur-

teilt werden. Aus objektiven und belegbaren Um-

ständen muss auf das Vorliegen oder Fehlen der Ab-

sicht geschlossen werden.  

 

Ein besonders lang andauernder Leerstand der Woh-

nung nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermie-

tung kann dazu führen, dass eine vom Steuerpflichti-

gen aufgenommene Einkünfteerzielungsabsicht ohne 

sein Verschulden wegfällt und die im Zusammen-

hang mit dem Objekt anfallenden Kosten nicht mehr 

steuerlich berücksichtigt werden. 

 

Die Einzelfallumstände, aus denen sich der endgülti-

ge Entschluss zu vermieten ergibt, sind in erster Li-

nie ernsthafte und nachhaltige Vermietungsbemü-

hungen des Steuerpflichtigen. Sind die unternom-

menen Bemühungen nicht erfolgreich, müssen 

sowohl geeignetere Wege der Vermarktung ge-

sucht und die Vermietungsbemühungen, bei-

spielsweise durch Einschaltung eines Maklers 

oder durch Nutzung alternativer Bewerbungs-

möglichkeiten, intensiviert werden.  

 

Werden hingegen, wie in einem vom Niedersächsi-

schen Finanzgericht (FG) entschiedenen Fall, nur 

drei Zeitungsannoncen geschaltet, ist dies ein Indiz 

dafür, dass die Einkünfteerzielungsabsicht fehlt. 

Dass die Wohnung dann tatsächlich ab 2014 vermie-

tet wurde, lässt nach Auffassung des FG keine Rück-

schlüsse auf das Streitjahr 2011 zu. 

 

 

Höhere Anforderung an Registrierkassen ab 

2017 
 

Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das 

Bundesfinanzministerium (BMF) zur Aufbewahrung 

der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrier-

kassenfunktion, Taxametern und Wegstreckenzäh-

lern erfassten Geschäftsvorfälle  Stellung. 

 

Danach müssen alle steuerlich relevanten Einzel-

daten einschließlich der mit einer Registrierkasse 

erzeugten Rechnungen unveränderbar und voll-

ständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist 

ebenso unzulässig wie eine Aufbewahrung aus-

schließlich in ausgedruckter Form. 

 

Nach der im BMF-Schreiben vertretenen Auffassung 

müssen auch die Registrierkassen sowie die mit ihrer 

Hilfe erstellten digitalen Unterlagen seit dem 

1.1.2002 neben den „Grundsätzen ordnungsmäßiger 

DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)“ auch 

den „Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüf-

barkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“ entsprechen. 

Danach müssen die digitalen Unterlagen und die 

Strukturinformationen in einem auswertbaren Daten-

format vorliegen.  

 

Ist die komplette Speicherung aller steuerlich re-

levanten Daten – bei der Registrierkasse insbe-

sondere Journal-, Auswertungs-, Programmier- 

und Stammdatenänderungsdaten – innerhalb des 

Geräts nicht oder nicht dauerhaft möglich, müs-

sen diese Daten unveränderbar und maschinell 

auswert­bar auf einem externen Datenträger ge-

speichert werden. Ein Archivsystem muss die glei-

chen Auswertungen wie jene im laufenden System 

ermöglichen.  

 

Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für die 

mithilfe eines Taxameters oder Wegstreckenzählers 

erstellten digitalen Unterlagen, soweit diese Grund-

lage für Eintragungen auf einem Schichtzettel sind. 

Dies gilt für Unternehmer ohne Fremdpersonal ent-

sprechend. 

 

Bitte beachten Sie! Steuerpflichtige, die Registrier-

kassen führen, müssen nun überprüfen, ob das von 

ihnen eingesetzte Gerät den erhöhten Anforderungen 

genügt. Ist das nicht oder nicht vollständig der Fall, 

wird es zunächst nicht beanstandet, wenn das Regist-

riergerät längstens bis zum 31.12.2016 weiterhin im 

Betrieb genutzt wird. Hier sollte also dringend der 

Austausch oder das Nachrüsten veralteter Kassen in 

Angriff genommen werden. Entsprechen die Kassen  
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nicht mehr den Anforderungen der Finanzverwal-

tung, drohen Schätzungen. 

 

 

Zugriff der Betriebsprüfer auf  

die Kassendaten 
 

Einzelhändler sind nach den Grundsätzen ordnungs-

gemäßer Buchführung verpflichtet, im Rahmen der 

Zumutbarkeit sämtliche Geschäftsvorfälle ein-

schließlich der über die Kasse bar vereinnahmten 

Umsätze einzeln aufzuzeichnen. Wird dabei eine PC-

Kasse verwendet, die detaillierte Informationen zu 

den einzelnen Barverkäufen aufzeichnet und diese 

dauerhaft speichert, sind die damit bewirkten Einzel-

aufzeichnungen auch zumutbar. Die Finanzverwal-

tung kann dann im Rahmen einer Außenprüfung auf 

die Kasseneinzeldaten zugreifen. Das entschied der 

Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.12.2014. 

 

Im entschiedenen Fall verwendete eine buchfüh-

rungspflichtige Apothekerin ein speziell für Apothe-

ken entwickeltes PC-gestütztes Erlöserfassungssys-

tem mit integrierter Warenwirtschaftsverwaltung. Ih-

re Tageseinnahmen wurden über modulare PC-

Registrierkassen erfasst, dann durch 

Tagesendsummenbons ausgewertet und als Summe 

in ein manuell geführtes Kassenbuch eingetragen. 

Anlässlich einer Außenprüfung verweigerte die 

Steuerpflichtige der Finanzbehörde den Datenzugriff 

auf ihre Warenverkäufe mit der Begründung, sie sei 

nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflichtet. 

 

Das beurteilte der BFH anders. Danach ist die Steu-

erpflichtige zur Aufzeichnung der einzelnen Ge-

schäftsvorfälle verpflichtet und muss die Kassenda-

ten der Finanzbehörde in elektronisch verwertbarer 

Form überlassen. Die Buchführung muss stets einen 

zuverlässigen Einblick in den Ablauf aller Geschäfte 

geben. Deshalb ist es nach den Grundsätzen ord-

nungsgemäßer Buchführung erforderlich, dass ver-

dichtete Buchungen in Einzelpositionen aufgeglie-

dert werden können.  

 

Dies gilt auch für Bargeschäfte, sofern Einzelauf-

zeichnungen dem Steuerpflichtigen zumutbar sind. 

Entscheidet er sich für ein Kassensystem, das sämtli-

che Kassenvorgänge einzeln und detailliert aufzeich-

net sowie speichert, kann er sich nicht auf die Un-

zumutbarkeit der Aufzeichnungsverpflichtung beru-

fen und hat die Aufzeichnungen auch aufzubewah-

ren.  

 

Anmerkung: Damit räumt der BFH der Finanzbe-

hörde im Rahmen einer Außenprüfung auch das 

Recht ein, die mithilfe des Datenverarbeitungssys-

tems (PC-Kasse) erstellten Daten auf einem maschi-

nell verwertbaren Datenträger zur Prüfung anzufor-

dern. 

 

Schätzung der Besteuerungsgrundlagen bei 

fehlenden Buchführungsunterlagen 
 

Kann die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundla-

gen des Steuerpflichtigen nicht ermitteln oder be-

rechnen, darf sie sie schätzen. Das wird sie insbe-

sondere dann tun, wenn der Steuerpflichtige über 

seine Angaben keine ausreichenden Aufklärungen zu 

geben vermag.  

 

Das Gleiche gilt, wenn der Steuerpflichtige Bücher 

oder Aufzeichnungen, die er nach den Steuergeset-

zen zu führen hat, nicht vorlegen kann oder wenn die 

Buchführung oder die Aufzeichnungen der Besteue-

rung nicht zugrunde gelegt werden. Auf ein Ver-

schulden kommt es nicht an.  

 

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Sach-

sen-Anhalt vom 2.7.2014 kann die Unschärfe, die 

jeder Schätzung anhaftet, im Allgemeinen vernach-

lässigt werden. Soweit sie sich zuungunsten des 

Steuerpflichtigen auswirkt, muss er sie hinnehmen, 

wenn er den Anlass für die Schätzung gegeben hat.  

 

Zur Schätzung werden die sog. amtlichen Richtsatz-

sammlungen der Finanzverwaltung verwendet. Diese 

sind zwar keine Rechtsnormen, sondern Anhalts-

punkte, um Umsatz und Gewinn der Gewerbetrei-

benden zu verproben und bei Fehlen einer Buchfüh-

rung zu schätzen. Andererseits ist mangels besserer 

Anhaltspunkte von den auf Erfahrungssätzen der 

einzelnen Branchen beruhenden Richtsätzen auszu-

gehen, wenn auf Aufzeichnungen des Steuerpflichti-

gen nicht zurückgegriffen werden kann. Von den 

Richtsätzen kann oder muss jedoch wegen besonde-

rer Verhältnisse des jeweiligen Betriebes abgewi-

chen werden, wenn diese beweiskräftig aufgezeigt 

werden. 

 

Anmerkung: Steuerpflichtige mit Gewinnen, die die 

Richtsatzsammlung der Finanzverwaltung weit über-

steigen, könnten versucht sein, durch eine Schätzung 

anhand der Richtsätze Steuerersparnisse mitzuneh-

men. Werden aber über mehrere Jahre keine Ge-

winnermittlungen vorgelegt, kann die Finanzverwal-

tung die Schätzung um einen Unsicherheitszuschlag 

anheben. Des Weiteren könnte sie eine Betriebsprü-

fung oder sogar eine Fahndungsprüfung anordnen.  

 

 

TERMINSACHE: Antrag auf Grund-

steuererlass bis 31.3.2016 

 
Vermieter können bis zum 31.3.2016 (Ausschluss-

frist) einen Antrag auf Grundsteuererlass bei der zu-

ständigen Behörde für 2015 stellen, wenn sie einen 

starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vorjahr 

zu verzeichnen haben. Ursachen können z. B. Brand- 

oder Hochwasserschäden, Zahlungsunfähigkeit des 

Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum sein. 
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Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermie-

ter die Ertragsminderung zu vertreten hat, z. B. weil 

er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder 

wenn notwendige Renovierungsarbeiten nicht (recht-

zeitig) durchgeführt wurden.  

 

Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist 

die geschätzte übliche Jahresrohmiete. Bei einem 

Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird 

die Grundsteuer nach den derzeitigen Bestimmungen 

in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag 

vollständig, halbiert sich die Grundsteuer. 
 

 

 

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2015 
 

TERMINSACHE Abgeltungsteuer:  

Bis 15.12.2015 ggf. Verlustbescheinigung 

bei der Bank beantragen 
 

Werden mit Aktien, die nach dem 31.12.2008 ange-

schafft wurden, Verluste erzielt, werden diese von 

den Banken automatisch beachtet und vorgetragen. 

Ein Verlustausgleich zwischen den Konten und De-

pots von Ehegatten bzw. unterschiedlicher Banken 

erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung kann nur im 

Wege der Veranlagung erfolgen.  

 

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheini-

gung bei der Bank beantragen. Die Verlustbe-

scheinigung für das laufende Jahr ist bis spätes-

tens 15.12.2015 zu verlangen.  

 

Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung wird 

der ausgewiesene Verlust nicht wieder in den Ver-

lusttopf eingestellt, um eine doppelte Berücksichti-

gung zu vermeiden. Er muss in der Einkommensteu-

er-Veranlagung geltend gemacht werden. 

 

Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung bean-

tragt werden soll, hängt von vielen Faktoren ab und 

sollte vorher mit uns besprochen werden! Die Bean-

tragung einer Verlustbescheinigung kann sich u. a. 

empfehlen, wenn im laufenden Jahr Kapitalerträge 

bei Banken erzielt werden, die mit Kapitalertrag-

steuer belastet sind und mit Verlusten bei anderen 

Banken verrechnet werden können.  

 

 

Sonderabschreibung für kleine  

und mittlere Unternehmen 
 

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der 

Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden be-

wegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen an-

geschafft, können – unter weiteren Voraussetzungen 

– im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in 

den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen 

Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in 

Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch ge-

nommen werden.  

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr 

er wie viel Prozent der Sonderabschreibung bean-

spruchen will und damit die Höhe des Gewinns steu-

ern. 

 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung re-

levanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei Bi-

lanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei 

Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 125.000 €; 

die Gewinngrenzen bei Einnahme-Überschuss-

Rechnern beträgt 100.000 €.  

 

 

Investitionsabzugsbetrag in Anspruch  

nehmen – wenn sinnvoll 
 

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter wei-

teren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen 

Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung be-

stimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinn-

grenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 

40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. 

Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme 

und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht 

übersteigen.  

 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im 

Jahr 2016 eine Maschine im Wert von netto 50.000 € 

anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 einen 

Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 

20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch 

nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmin-

dernd auswirkt.  

 

Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrund-

lage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-

schreibungen auf 30.000 € im Anschaffungsjahr 

vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzu-

rechnung auszugleichen. Schafft er im Jahr 2015 die 

Maschine an, kann er zusätzlich eine Sonderab-

schreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinn-

mindernd ansetzen. 

 

Unterbleibt die geplante Investition, ist die Berück-

sichtigung des Investitionsabzugsbetrages in dem 

Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der 

Abzug erfolgt ist. Dafür werden bestandskräftige  

Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwen-

dungen. 
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Investitionsabzugsbetrag auch  

für einen betrieblichen Pkw 
 

Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages 

setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beabsich-

tigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in einer inländi-

schen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder 

fast ausschließlich betrieblich zu nutzen (= betriebli-

che Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr des Erwer-

bes und im Folgejahr).  

 

Des Weiteren muss der Steuerpflichtige das Wirt-

schaftsgut in den beim Finanzamt einzureichenden 

Unterlagen seiner Funktion nach benennen und die 

Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten angeben. Unter diesen Vorausset-

zungen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für 

einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen 

werden. Der Nachweis der über 90%igen betriebli-

chen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch zu führen. 

 

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich sei-

nen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu 

zählen auch angestellte GmbH-Geschäftsführer –, 

handelt es sich um eine 100%ige betriebliche Nut-

zung.  

 

 

Anschaffung geringwertiger  

Wirtschaftsgüter 
 

Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen – sog. 

geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) –, können im 

Jahr der Anschaffung/Herstellung sofort abgeschrie-

ben werden.  

 

Ist dies der Fall, sind GWG, die den Betrag von 

150 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis 

zu erfassen, es sei denn, diese Angaben sind aus der 

Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Unter-

nehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 

410 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 410 € die all-

gemeinen Abschreibungsregelungen. 

 

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglich-

keit, GWG über 150 € und bis 1.000 € in einen jah-

resbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 

Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann nicht in ein 

laufendes Verzeichnis aufgenommen werden. Der 

Unternehmer kann auch Wirtschaftsgüter unter 150 € 

in den Sammelposten aufnehmen. 

 

Anmerkung: Das Wahlrecht für die Sofortabschrei-

bung oder den Sammelposten für alle in einem Wirt-

schaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter von 150 € 

bis 1.000 € kann nur einheitlich ausgeübt werden. 

 

 

Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung 
 

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer 

Betriebsveranstaltung waren bis zum 31.12.2014 bei 

Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Teil-

nehmer und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Ar-

beitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsveranstal-

tungen ab dem 1.1.2015 wird die bisherige Frei-

grenze von 110 € in einen „Freibetrag“ (je 

MitMitarbeiter und Veranstaltung)  umgewan-

delt.  

 

Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass 

Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, 

auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeit-

nehmer überschritten wird. Nur der überschrittene 

Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungs-

pflichtig.  

 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter 

zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die 

Feier betragen 1.500 €. 

 

 Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Frei-

grenze: Nachdem die Freigrenze pro Mitarbeiter 

überschritten wurde, unterlag der gesamte Betrag 

in Höhe von 150 € (1.500 : 10) grundsätzlich der 

Steuer- und Sozialversicherungspflicht.  

 Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibe-

trag: Auch wenn in diesem Fall der Freibetrag 

pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier 

grundsätzlich nur die überschreitenden Aufwen-

dungen in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 

40 € steuer- und sozialversicherungspflichtig.  

 Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn 

sie der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  

 

Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äuße-

ren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. Fremd-

kosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden – 

entgegen eines anders lautenden Urteils des Bundes-

finanzhofs – in die Berechnung einbezogen. Gleich-

falls sind die geldwerten Vorteile, die Begleitperso-

nen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeit-

nehmer als geldwerter Vorteil zuzurechnen.  

 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveran-

staltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehöri-

gen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätz-

lich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung wird als 

„üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstal-

tungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer 

der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Das 

bedeutet, dass auch mehrtägige Betriebsveranstal-

tungen begünstigt sein können. 
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Geschenke an Arbeitnehmer 
 

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer gehören bei die-

sem regelmäßig zum steuer- und sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitslohn. 

 

Von dieser Regel gibt es folgende Ausnahmen: 

Präsente, sogenannte Gelegenheitsgeschenke, mit 

Wert unter EUR 60,00 (Geburtstag, Namenstag, etc.) 

an die eigenen Arbeitnehmer kann das Unternehmen 

als Betriebs-ausgaben abziehen. Die EUR 60,00 

Freigrenze (einschließlich Umsatzsteuer) ist seit 

01.01.2015 gültig, vorher waren dies EUR 40,00 

R19.6 Abs. 1 LStÄR 2015 

Geldgeschenke sind - auch innerhalb der EUR 60,00 

Grenze – stets steuer- und beitragspflichtig. Ist ein 

Geschenk mehr wert als EUR 60,00, muss es der 

Empfänger versteuern. Oder der Arbeitgeber zahlt 

30% Pauschalsteuer.  

Bei den EUR 60,00 handelt es sich um eine Frei-

grenze. Übersteigt also ein Gelegenheitsgeschenk 

diesen Betrag ist der gesamte Betrag lohnsteuer- und 

sozialversicherungspflichtig. 

Die Freigrenze von EUR 60,00 kann mehrmals im 

Jahr angewendet werden, wenn sich bei dem  Arbeit-

nehmer oder seinen Angehörigen besondere Ereig-

nisse, z.B. Geburtstag, Geburt eines Kindes, Hoch-

zeit etc. stattfinden. Liegt kein persönliches Ereignis 

vor, kann auch keine Sachzuwendung gewährt wer-

den. Beim Arbeitnehmer handelt es sich dabei um 

Aufmerksamkeiten. 

 

 

Geschenke an Geschäftsfreunde 

 

Präsente an Betriebsfremde können Firmen nur be-

grenzt als Ausgabe absetzen. Sie müssen auf ein Ext-

rakonto gebucht werden und es sind Listen der Be-

schenkten zu führen. 

Pro Jahr und Empfänger dürfen sie maximal EUR 

35,00 ausgeben – netto bei Vorsteuerabzug, ansons-

ten brutto. 

Auch Geschenke über EUR 35,00 können pauschal 

vom Schenker versteuert werden. Nach dem Urteil 

des BFH vom 16.10.2013 darf die Pauschalierungs-

möglichkeit nicht an der Möglichkeit zum Betriebs-

ausgabenabzug festgemacht werden.  

 

Regelung für Sachzuwendungen an Dritte 

Unternehmer können die Einkommensteuer nach § 

37b Abs.1 EStG mit 30% zuzüglich Solidaritätszu-

schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer für den 

Empfänger übernehmen, wenn sie Kunden oder Ge-

schäftspartner Sachzuwendungen oder Geschenke 

zukommen lassen. 

 

Das Zusätzlichkeitskriterium ist erfüllt, wenn die 

Zuwendung in sachlichem und zeitlichem Zusam-

menhang mit einem Vertragsverhältnis steht.  

 

§ 37b EStG begründet keine eigenständige 

Einkunftsart. Die Pauschalierung ersetzt als besonde-

re Erhebungsform lediglich die Einkommensteuer 

des Beschenkten.  

 

Sachzuwendungen, die dem Empfänger nicht im 

Rahmen einer Einkunftsart zufließen, unterliegen 

nicht dem § 37b EStG. Damit bleiben insbesondere 

auch Geschenke an Privatkunden von der Pauschal-

steuer unberührt. 

 

Wahlrecht zur Anwendung des § 37b EStG 

Das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung 

ist einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjah-

res gewährten Zuwendungen auszuüben. Die Ent-

scheidung zur Anwendung kann nicht zurückge-

nommen werden. 

Sie ist spätestens in der letzten Lohnsteuer-

Anmeldung des Wirtschaftsjahres der Zuwendung zu 

treffen. 

Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten EUR 10,00 nicht übersteigen, sind 

bei der Anwendung des § 37b EStG als Streuartikel 

anzusehen und brauchen daher nicht in den Anwen-

dungsbereich der Vorschrift einbezogen zu werden.  

 

 

Aufbewahrungsfristen 
 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des 

Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das 

Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, 

der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, 

der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder 

abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstan-

den ist.  

 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Un-

terlagen nach dem 31.12.2015 vernichtet werden:  

 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inven-

tare, Bilan­zen, Rechnungen und Buchungsbele-

ge (Offene-Pos­ten-Buchführung) – d. h. Bücher 

mit Eintragung vor dem 1.1.2006, Bilanzen und 

Inventare, die vor dem 1.1.2006 aufgestellt sind, 

sowie Belege mit Buchfunktion. 

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene 

Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von 

abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, 

sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und 

Lohnkonten, die vor dem 1.1.2010 entstanden 

sind. 

*  Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht 

endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klage-

verfahren anhängig sind. 

 

 


